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Gegensta,nd..:.. Schriftliche parlamentari sehe Anfrage 
der Abgeordneten ZWll Nationalrat 
'Dro Er:rr;.Bcora und Genossen, Nro 459/J 
vom 27.3.1980, betro wechselseitige 
Hilfeleistung gegenüber Gerichten 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der 
Abgeordneten zum Na.tionalrat pro Ermacora und Genossen~ 
Nr~ '+59/J, betreffer..d vJechselsei tige Hilfeleistung gegenüber 
Gerichten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Einleitend darf darauf hingewiesen werden~ daß der 
Herr Abgeordnete ZUlU Nationalrat, Dr" Ermacora~ im Frühjahr 1980 
an dü.s Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft m.i t der 

Bitte herangetreten ist, Ein.sicht in jene Akte des Bundes
ministeriums zu nehmen, die die Stützung für den Export von 
Rindern nach Lybien beinhalten. Es handelt sich dabei um jene 
Aktenr.;tiicke, welche die Deutsche Planungsgesellschaft in ihrem 
Klagestück gegenüber der Firma Bestalpina GesoID"b"Ho als beklagte 
Partei als Beweis führt und welche vom Handelsgericht im Schreiben 
"'lom 25. April 19'79, also etwa ein Jahr später, angefordert wurdeuo 
Herrn Abgeordneten zum Nationalrat Dro Ermacora wurde in diese· 
Stützuugsakte für den maßgeblichen Zeitraum Juli 1976 bis Juni 
19'17 Einsicht gewäb.rt. Die Einsi.cht in firmenbezogene Aktenunter
lagen konnte mit Rjicksicht auf ArtQ 20~ Abs .. 3 B-VG, nicht ent
sprochen werden. 
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Zll den einzelnen Punkten der Anfrage neht:l8 ich wie 
folgt Stellung: 

warum bat das Bundesministeriv.m auf drei gerichtliche Eingaben, 
die oben. angeführt sind, nicht geantwortet~ obwohl das Bundes
ministerium gemäß Arto 22 B-VGo zur wechselseitigen Hilfeleistung 
verpflichtet ist? 

Frage 2: - -
\'!arurn hat das Bundesrainisterium das gerichtliche Ersuchen nicht 
beantwortet~ allfällige Hindernisse~ welche einer Übersendung 
entgegenstehen, mitzuteilen? 

Antwort auf Frage 1 und 2: 
Das Ersuchen des Handelsgerichtes Wien um Aktenübersendung traf 
am 23.Mai 1979 im Eundesministerium eino Es wurde zunächst von 
derzllständigen Rechtsab!;eilung geprüft, ob eine derartige Akten
übermittlung rechtlich zulässig isto Nach positiver Klärung dieser 
:Frage wurde die tlbermittluug der Original akte in die Wege geleitet. 
Im Zuge der Abfertigung des Aktes sind diese Unterlagen jedoch be
dauerlicherweise in Verstoß geraten. Dieser Umstand ist darauf 
zurückzrlfiihren, daß die zuständige Abteilung außerhalb des Hauses, 
nämlich in Wien 10' Riemergasse 14, eingemietet ist. Dies ~~for
.de.rt eine tägliche Übermittlung von Geschäftsstücken durch Boten. 
Durch diesen Umstand ist der gegenständliche Akt offenbar in Ver
stoß geraten", Dies erklärt auch die Verzögerung der Beantwortung 
des Ansuchens des Handelsgerichtes .. Eine Beantwortung erfolgte 
am. 29 co Novemb~r 1979 Lii t Zlo 39 0 270/L~6-1II/8/79, wobei der Akt 
aus Photokopien aus bereits erfolgten Stützungsabrechnungen 
rekonstruiert und dem Gericht zur Verfiigung gestellt wurde. Es 
1rlUrde ferner dem Rechtsanwalt der klagenden Partei Dro A ... Ko Majer 
ruit Schreiben vom 28~ November 1979, Zlo 39.,270/55-111/8/79, mit
geteilt, da.ß die maßgeblichen Daten aus den anger:prochenen Akten
stücken dem Handelsgericht bekanntgegeben wurdeno 

Am 6 .. Febrllar '1980 erfolgte überdies eine persönliche Information 
des Senatsvorsitzenden Hofrat Dr. Frenzl durch Vertreter des 
Hessorts .. 
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~lE'lche 8ch1.'i tte wird das Bundesministeriuill setzen. um die frag
lichen Akte, die in einer gerichtlichen Einschreibsendung unter 
GZ 14 Cg '120/77-ö6 vom 250 Apri11979 dem Bundesministerium fi.ir 
Land·..:und Fcrstwir"tschaft nachweislich zur Kenntnis gebra.cht sind 
und Unterlage!1 !fir die Erhellung der ministeriellen Subventions
praxis darstellen, l-vieder aufzufinden oder deren Inhalt aktenge
treu zu rekonstruieren? 

Antwort auf Frage 3: 
Um derartige VorkoIllffinisse in Zukunft nach Möglicbkei t auszu
s('.hließell, habe ich Weisung erteilt, daß ab sofort nicht nur 
wie bisher die BastiIl'illlungen der Kanzleiordnung genauest einge
ha.lten werden, sondern darüberhinausbei jeder Übermittlung von 
Akt~n der in der Riemergasse untergebrachten Organisationseinheit 
des Bundesm.inisteriwns für Land- und Forstwirtschaft an andere 
Einheiten des Ressorts eine Registrierung aller ein- und auslaufen
den Geschäftsstücke zu erfolgen hato 

Der 
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